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Erster Teil 
Leistungen aus dem Steuerverbund 

Erster Abschnitt 
Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse 

§ 1 Steuerverbund 

(1) Die Gemeinden und Landkreise erhalten vom Land zur Ergän-
zung ihrer Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzzuweisun-
gen in Höhe 

1. eines einheitlichen in § 1 des Niedersächsischen Finanzvertei-
lungsgesetzes (NFVG) festgelegten Vomhundertsatzes 

a) des dem Land nach Artikel 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 5, Abs. 3 
und 6 Satz 4 sowie Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes 
zustehenden Aufkommens aus der Einkommensteuer, der 
Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer, der Vermögen-
steuer, der Erbschaftsteuer und der Biersteuer, 

b) der Einnahmen des Landes nach dem Rennwett- und Lot-
teriegesetz, 

c) der Einnahmen des Landes aus der Spielbankabgabe nach 
§ 3 Abs. 1 des Niedersächsischen Spielbankengesetzes 
(mit Ausnahme der Zusatzleistungen und der Troncab-
gabe), 

d) der Einnahmen des Landes aus den Ausgleichszuweisun-
gen nach Artikel 107 Abs. 2 Sätze 5 und 6 des Grundgeset-
zes (Bundesergänzungszuweisungen) sowie 

e) der Zahlungen des Bundes an das Land nach dem Gesetz 
zur Regelung der finanziellen Kompensation zugunsten der 
Länder infolge der Übertragung der Ertragshoheit der Kraft-
fahrzeugsteuer auf den Bund; 

2. von 33 vom Hundert der Einnahmen aus der Grunderwerb-
steuer; 

3. von 13 300 000 Euro ab dem Jahr 2010 als Ausgleich für Steu-
erausfälle aufgrund der Kindergelderhöhung ab dem Jahr 
2010; 

4. von 3 200 000 Euro ab dem Jahr 2013 für Steuerausfälle auf-
grund des Steuervereinfachungsgesetzes 2011; 

5. von weiteren 80 275 000 Euro ab dem Jahr 2018 aus dem Auf-
kommen des dem Land zustehenden und nach Anwendung der 
Nummer 1 Buchst. a beim Land verbleibenden Anteils an der 
Umsatzsteuer. 

Die Finanzzuweisungen nach Satz 1 werden reduziert um 

1. 13 105 000 Euro zur anteiligen Finanzierung der Aufgaben 
nach § 4 NFVG, 

2. 23 424 000 Euro zur Anpassung der Ausgleichsleistungen auf-
grund bei kommunalen Körperschaften entfallender Aufgaben, 

3. einen mit dem einheitlich durch Gesetz festgelegten Vomhun-
dertsatz nach Satz 1 Nr. 2 multiplizierten Betrag in Höhe von 
72 800 00 Euro ab dem Jahr 2014 zur anteiligen Finanzierung 
von Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung von Kindern 
unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege, 

4. einen mit dem einheitlichen Vomhundertsatz nach Satz 1 Nr. 1 
vervielfältigten Betrag in Höhe von 213 000 000 Euro ab dem 
Jahr 2020 als Ausgleich für die bis 2019 als Entflechtungsmittel 
zugewiesenen zusätzlichen Landesanteile an der Umsatz-
steuer sowie 

5. einen jeweils mit dem einheitlichen Vomhundertsatz nach Satz 
1 Nr. 1 vervielfältigten Betrag in Höhe von 

a) jeweils 99 000 000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 zur 
anteiligen Finanzierung der Aufnahme, Unterbringung und 
Versorgung von Geflüchteten, 

b) jeweils 190 000 000 Euro in den Jahren 2025 und 2026 zur 
anteiligen Finanzierung von Maßnahmen der Weiterent-
wicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung, 

c) 28 936 510 Euro im Jahr 2024 und in Höhe von jeweils 
57 873 020 Euro in den Jahren 2025 bis 2029 zur anteiligen 
Finanzierung der Umsetzung des Startchancen-Pro-
gramms, 

d) jeweils 10 000 000 Euro in den Jahren 2024 bis 2028 zur 
anteiligen Finanzierung der kommunalen Wärmeplanung, 
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e) 70 000 000 Euro im Jahr 2026 zur anteiligen Finanzierung 
der Umsetzung des am 29. September 2020 von der Bun-
deskanzlerin sowie den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder unterzeichneten Pakts für den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst sowie 

f) 15 000 000 Euro im Jahr 2026 zur anteiligen Finanzierung 
der stufenweisen Einführung eines Anspruchs auf ganztä-
gige Förderung für Grundschulkinder. 

Übersteigt der dem Land zustehende Betrag aus der Aufteilung 
der Umsatzsteuer in einem Jahr für die in Satz 2 Nr. 5 bezeichne-
ten Aufgaben den für das entsprechende Jahr ausgewiesenen Be-
trag, so verringert sich die Zuweisungsmasse für das nächste 
Haushaltsjahr entsprechend. Im umgekehrten Fall erhöht sich die 
Zuweisungsmasse für das nächste Haushaltsjahr entsprechend. 

(2) Der Gesamtbetrag der Finanzzuweisungen nach Absatz 1 ist 
für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushalts-
plan festzusetzen (Zuweisungsmasse). Eine Änderung der An-
sätze durch Nachtragshaushaltspläne wird für den Finanzaus-
gleich des laufenden Haushaltsjahres nicht berücksichtigt. 

(3) Übersteigt das Istaufkommen die Ansätze im Landeshaushalts-
plan, so wächst der danach errechnete Mehrbetrag der Zuwei-
sungsmasse für das nächste Haushaltsjahr zu. Im umgekehrten 
Fall verringert sich die Zuweisungsmasse für das nächste Haus-
haltsjahr entsprechend. 

§ 2 Aufteilung der Zuweisungsmasse 

Von der Zuweisungsmasse werden vorab 

1. 1,6 vom Hundert für Bedarfszuweisungen und 

2. der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises 

bereitgestellt. Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für 
Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich 
der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Land-
kreise verwendet (Schlüsselzuweisungen). 

Zweiter Abschnitt 
Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben 

Erster Unterabschnitt 
Aufteilung und Berechnung 

§ 3 Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und 
Kreisaufgaben 

Von den Schlüsselzuweisungen werden 

1. 53,8 vom Hundert für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an 
kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und 

2. 46,2 vom Hundert für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Land-
kreise und kreisfreie Städte 

verwendet. Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 
Nr. 1 wird erhöht um die Einnahmen aus der Finanzausgleichsum-
lage (§ 16). 

§ 4 Berechnung der Schlüsselzuweisungen 

(1) Eine kreisfreie Stadt oder eine kreisangehörige Gemeinde er-
hält Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben, wenn die Be-
darfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt. Eine kreisfreie 
Stadt oder ein Landkreis erhält Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben, wenn die Bedarfsmesszahl die Umlagekraftmesszahl 
übersteigt. 

(2) Die Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben werden durch 
Vervielfältigung des Bedarfsansatzes nach § 5 mit einem für die 
kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden einheitlichen 
Grundbetrag ermittelt, die Bedarfsmesszahlen für Kreisaufgaben 
durch Vervielfältigung des Bedarfsansatzes nach § 7 mit einem für 
die kreisfreien Städte und Landkreise einheitlichen Grundbetrag. 
Die Grundbeträge sind so festzusetzen, dass die Summe der 
Schlüsselzuweisungen die in § 3 bestimmten Anteile an der 
Schlüsselmasse aufbraucht. 

(3) Die Steuerkraftmesszahlen der kreisfreien Städte und kreisan-
gehörigen Gemeinden werden zur Berechnung der Schlüsselzu-
weisungen für Gemeindeaufgaben aus der Summe ihrer Steuer-
kraftzahlen nach § 11, die Umlagekraftmesszahlen der kreisfreien 
Städte und Landkreise zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
für Kreisaufgaben nach § 8 gebildet. 

(4) Die Schlüsselzuweisungen betragen 75 vom Hundert des Un-
terschiedsbetrages zwischen Bedarfsmesszahl und Steuer- und 
Umlagekraftmesszahl, beide Zahlen in Euro ausgedrückt. Erreicht 

die Summe aus den Schlüsselzuweisungen und der Steuer- und 
Umlagekraftmesszahl nicht 80 vom Hundert der Bedarfsmesszahl, 
so werden die Schlüsselzuweisungen um den Differenzbetrag er-
höht. 

Zweiter Unterabschnitt 
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 

§ 5 Bedarfsansatz 

(1) Der Bedarfsansatz ergibt sich aus der Vervielfältigung der Ein-
wohnergrößenzahl mit dem Gemeindegrößenansatz. 

(2) Die Einwohnergrößenzahl ergibt sich aus 

1. der Einwohnerzahl (§ 17) der Gemeinde, im Fall der Stadt Bad 
Fallingbostel erhöht um die Einwohnerzahl des gemeindefreien 
Bezirks Osterheide und im Fall der Stadt Bergen erhöht um die 
Einwohnerzahl des gemeindefreien Bezirks Lohheide, und 

2. einem Einwohnererhöhungswert in den Fällen des Satzes 2. 

Ist die nach Satz 1 Nr. 1 ermittelte Einwohnerzahl einer Gemeinde 
kleiner als der Durchschnitt aus den Einwohnerzahlen der vier vo-
rangegangenen Haushaltsjahre und der nach Satz 1 Nr. 1 ermit-
telten Einwohnerzahl, so wird der nach Satz 1 Nr. 1 ermittelten 
Einwohnerzahl die Differenz zwischen beiden Zahlen hinzuge-
rechnet. Für die Ermittlung der durchschnittlichen Einwohnerzahl 
sind für die vier vorangegangenen Haushaltsjahre die Einwohner-
zahlen heranzuziehen, die im Finanzausgleich des je-weiligen 
Jahres zugrunde gelegt wurden. 

(3) Der Gemeindegrößenansatz steigt ab einer Einwohnergrößen-
zahl von 10 000 bis zu einer Einwohnergrößenzahl von 500 000 
mit zunehmender Einwohnergrößenzahl fortlaufend so an, dass er 
bei Gemeinden mit einer Einwohnergrößenzahl 

— von bis zu 10 000  genau 1,0 — 

— von 20 000   genau 1,1 — 

— von 50 000   genau 1,25 — 

— von 100 000   genau.1,45 — 

— von 250 000   genau 1,7 — 

von 500 000 oder mehr  genau 1,8 — 

beträgt. Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnergrö-
ßenzahlen sind dazwischenliegende Gemeindegrößenansätze zu 
bilden; diese werden auf volle 0,001 gerundet. 

§ 6 Schlüsselzuweisungen an Samtgemeinden 

(1) Für den Bereich einer Samtgemeinde werden die Schlüsselzu-
weisungen an die Samtgemeinde gezahlt, die insoweit als Ge-
meinde gilt. Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Steuerkraft-
messzahlen der Mitgliedsgemeinden. Für die Berechnung des Be-
darfsansatzes gilt § 5 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Ein-
wohnergrößenzahl die Summe der Einwohnergrößenzahlen der 
Mitgliedsgemeinden tritt und für den Gemeindegrößenansatz die 
Summe der Einwohnergrößenzahlen der Mitgliedsgemeinden 
maßgebend ist. 

(2) Die Samtgemeinde ist im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit ver-
pflichtet, mit den Schlüsselzuweisungen die Finanzkraft ihrer Mit-
gliedsgemeinden so auszugleichen, dass diese bei angemessener 
Ausschöpfung ihrer Finanzmittelquellen ihre Aufgaben erfüllen 
können. Für den Ausgleich kann auch die die Bedarfsmesszahl 
überschreitende Steuerkraft von Mitgliedsgemeinden in Anspruch 
genommen werden, soweit sie nicht durch Umlagen erfasst wird. 

Dritter Unterabschnitt 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben 

§ 7 Bedarfsansatz 

(1) Der Bedarfsansatz ergibt sich aus der Einwohnerzahl (§ 17) 
des Landkreises oder der kreisfreien Stadt und aus den Einwoh-
nererhöhungswerten nach den Absätzen 2 bis 4, mit denen 

1. ein Bevölkerungsschwund (Absatz 2), 

2. Soziallasten (Absatz 3) und 

3. Belastungen durch die Schülerbeförderung und die Kreisstra-
ßen (Absatz 4) 

berücksichtigt werden. 

(2) Ist die nach § 17 ermittelte Einwohnerzahl in einer kreisfreien 
Stadt, in einer dem Landkreis angehörigen Gemeinde oder in ei-
nem gemeindefreien Bezirk kleiner als der Durchschnitt aus der 
dortigen durchschnittlichen Einwohnerzahl der sieben vorange-
gangenen Haushaltsjahre und der dortigen nach § 17 ermittelten 
Einwohnerzahl, so wird der nach § 17 ermittelten Einwohnerzahl 
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der kreisfreien Stadt oder des Landkreises die Differenz zwischen 
beiden Zahlen hinzugerechnet. § 5 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(3) Der zur Einwohnerzahl hinzuzurechnende Einwohnererhö-
hungswert für Soziallasten ergibt sich aus der Vervielfältigung des 
Bedarfserhöhungswertes für Soziallasten mit der Verhältniszahl, 
die sich aus dem Verhältnis der nach Satz 2 maßgeblichen Sozi-
allasten des Landkreises oder der kreisfreien Stadt zur entspre-
chenden finanziellen Belastung aller Landkreise und kreisfreien 
Städte ergibt. Maßgebliche Soziallasten sind die Auszahlungen 
des Landkreises oder der kreisfreien Stadt für Sozialhilfe nach 
dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs, für die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialge-
setzbuchs und für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen nach dem Neunten Buch des Sozialgesetz-
buchs im Durchschnitt der beiden dem Vorjahr vorangegangenen 
Haushaltsjahre abzüglich der für diese Leistungsarten und als 
Landeszuschuss nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 
6 b des Bundeskindergeldgesetzes verbuchten Einzahlungen. Der 
Bedarfserhöhungswert für Soziallasten ergibt sich durch Teilung 
der Summe aller, gegebenenfalls nach Absatz 2 erhöhten, Ein-
wohnerzahlen der Landkreise und kreisfreien Städte durch 74,9, 
dieses Ergebnis vervielfältigt mit 17,1. 

(4) Der zur Einwohnerzahl hinzuzurechnende Einwohnererhö-
hungswert für die Schülerbeförderung und die Kreisstraßen ergibt 
sich aus der Vervielfältigung des Bedarfserhöhungswertes für die 
Fläche mit der Verhältniszahl, die sich aus dem Verhältnis der Flä-
che des Landkreises oder der kreisfreien Stadt am 31. Dezember 
des Vorvorjahres zu der Fläche aller Landkreise und kreisfreien 
Städte zum selben Stichtag ergibt. Liegen die Flächenwerte für 
den 31. Dezember des Vorvorjahres zu Beginn des laufenden 
Haushaltsjahres noch nicht vor, so sind die zuletzt für die Berech-
nung des Finanzausgleichs herangezogenen Flächenwerte maß-
gebend. Der Bedarfserhöhungswert für die Fläche ergibt sich 
durch Teilung der Summe aller, gegebenenfalls nach Absatz 2 er-
höhten, Einwohnerzahlen der Landkreise und kreisfreien Städte 
durch 74,9, dieses Ergebnis vervielfältigt mit 8,0. 

§ 8 Umlagekraftmesszahl 

(1) Die Umlagekraftmesszahl beträgt 90 vom Hundert des gewo-
genen Durchschnitts der Umlagesätze für die Kreisumlage des 
vergangenen Haushaltsjahres 

1. der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden 
sowie der gemeindefreien Gebiete und 

2. von 90 vom Hundert der Schlüsselzuweisungen nach den §§ 4 
und 5 oder § 6. 

(2) Für eine kreisfreie Stadt wird eine Umlagekraftmesszahl ent-
sprechend ermittelt durch Anwendung des Vomhundertsatzes 
nach Absatz 1 auf ihre Steuerkraftmesszahl und auf 90 vom Hun-
dert ihrer Schlüsselzuweisungen nach den §§ 4 und 5. 

Vierter Unterabschnitt 
Gemeinsame Vorschriften für die Berechnung der Steuerkraft-

zahlen 

§ 9 Messbeträge für Gemeinden 

(1) Für die Gemeinden werden die Messbeträge der Grundsteuern 
A und B sowie der Gewerbesteuer durch Teilung des jeweiligen 
Istaufkommens aus dem Zeitraum vom 1. Oktober des vorvergan-
genen Haushaltsjahres bis zum 30. September des vergangenen 
Haushaltsjahres durch 1 vom Hundert des jeweiligen Hebesatzes 
für das vergangene Haushaltsjahr errechnet. 

(2) Als Messbeträge für die Gemeindeanteile an der Einkommen-
steuer wird das Aufkommen angesetzt, das den Gemeinden in 
dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitraum zugeflossen ist. 

(3) Als Messbeträge für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 
wird das Aufkommen angesetzt, das den Gemeinden in dem in 
Absatz 1 bezeichneten Zeitraum zugeflossen ist. 

(4) Als Messbeträge für die Anteile der Spielbankgemeinden an 
der Spielbankabgabe nach § 7 des Niedersächsischen Spielban-
kengesetzes wird das Aufkommen angesetzt, das den Spielbank-
gemeinden in dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitraum zugeflossen 
ist. 

§ 10 Messbeträge für gemeindefreie Gebiete 

(1) Für die gemeindefreien Bezirke sind die Messbeträge der 
Grundsteuern A und B den Grundsteuermessbetragsverzeichnis-
sen nach dem Stand des letzten Stichtages zu entnehmen. Die 
Summe der Berichtigungen aus Vorjahren ist zu diesem letzten 
Stichtag zu berücksichtigen. 

(2) Die Finanzämter haben für die gemeindefreien Bezirke ein 
Grundsteuermessbetragsverzeichnis zu führen und darin jede 
Festsetzung, Änderung oder Berichtigung der Messbeträge ein-
schließlich der Zerlegungsanteile anzuschreiben. 

(3) Im Übrigen ist § 9 entsprechend anzuwenden. 

§ 11 Steuerkraftzahlen 

(1) Als Steuerkraftzahlen werden für die Gemeinden mit weniger 
als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und die gemeinde-
freien Gebiete berücksichtigt: 

1. bei den Grundsteuern A und B die Messbeträge mit 90 vom 
Hundert des mit den Messbeträgen gewogenen Durchschnitts 
der Hebesätze des vorvergangenen Haushaltsjahres aller Ge-
meinden mit weniger als 100 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern, 

2. bei der Gewerbesteuer ein nach Absatz 2 bestimmter Anteil der 
Messbeträge mit 90 vom Hundert des mit den Messbeträgen 
gewogenen Durchschnitts der Hebesätze des vorvergangenen 
Haushaltsjahres aller Gemeinden mit weniger als 100 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, 

3. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Mess-
beträge mit 90 vom Hundert, 

4. bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die Messbeträge 
mit 90 vom Hundert, 

5. bei den Anteilen der Spielbankgemeinden an der Spielbankab-
gabe die Messbeträge mit 90 vom Hundert. 

(2) 1Der Anteil nach Absatz 1 Nr. 2 errechnet sich aus der Teilung 
des abgesenkten Durchschnittshebesatzes durch den Durch-
schnittshebesatz. 2Der Durchschnittshebesatz ergibt sich aus den 
mit den Messbeträgen gewogenen Hebesätzen des vorvergange-
nen Haushaltsjahres aller Gemeinden mit weniger als 100 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern. 3Zur Ermittlung des abgesenkten 
Durchschnittshebesatzes wird der Durchschnittshebesatz abge-
senkt in Höhe des nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes 
für Niedersachsen bestimmten Vervielfältigers in der für die Zeit-
räume geltenden Fassung, die nach § 9 Abs. 1 für die Errechnung 
der Messbeträge maßgebend sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf die Gemeinden mit 100 000 und 
mehr Einwohnerinnen und Einwohnern mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der jeweilige gewogene Durchschnitt der Hebesätze 
aller Gemeinden mit 100 000 und mehr Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Berechnung der Steuerkraftzahlen für die Grundsteu-
ern A und B und der Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer zu-
grunde zu legen ist. 

(4) Vereinbaren Gemeinden für mindestens fünf Jahre eine Auftei-
lung von Grundsteueraufkommen oder Gewerbesteueraufkom-
men und wird in der Vereinbarung auch bestimmt, wie Steuerrück-
zahlungen aufzuteilen sind, so wird die Vereinbarung nach Über-
mittlung an das für Inneres zuständige Ministerium bei der Ermitt-
lung der Steuerkraftzahlen berücksichtigt, wenn dies in der Verein-
barung bestimmt ist. Bei der Berechnung der Steuerkraftzahl einer 
Gemeinde wird das aufgeteilte Aufkommen mit dem Realsteuer-
hebesatz berücksichtigt, der für die tatsächlich hebeberechtigte 
Gemeinde zu berücksichtigen ist. 

Dritter Abschnitt 
Ansatz für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 

§ 12 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungs-
kreises 

(1) Der Gesamtbetrag der Zuweisungen für Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises beträgt 75 vom Hundert der nicht durch 
Erträge gedeckten pauschalierten Kosten. 

(2) Die Aufteilung der Zuweisungen auf die einzelnen kreisfreien 
Städte und Landkreise erfolgt nach ihrer Einwohnerzahl. 

(3) Von den Zuweisungen für einen Landkreis erhalten 

1. die großen selbständigen Städte, 

2. die selbständigen Gemeinden und 

3. die übrigen Gemeinden und die Samtgemeinden 
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jeweils einen durch Verordnung1 des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums festzusetzenden Vomhundertsatz des auf ihre Einwoh-
nerzahl entfallenden Betrages. Der jeweilige Vomhundertsatz be-
stimmt sich nach dem anteiligen Zuschussbedarf, der sich aus der 
Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
ergibt. 

Vierter Abschnitt 
Bedarfszuweisungen 

§ 13 

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium kann wegen einer au-
ßergewöhnlichen Lage oder besonderer Aufgaben im Einzelfall 
Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden 
sind, Samtgemeinden und Landkreisen Bedarfszuweisungen be-
willigen. 

(2) Die Mittel für Bedarfszuweisungen sind im Landeshaushalt 
übertragbar. 

Zweiter Teil 
Leistungen außerhalb des Steuerverbundes 

Erster Abschnitt 
Ausgleichsämter 

– gestrichen –  

Zweiter Abschnitt 
Zins- und Tilgungshilfen 

§ 14 a Zins- und Tilgungshilfen zur Zukunftssicherung von 
Kommunen 

(1) Landkreise, Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden sind, und Samtgemeinden können vom Land zur 
nachhaltigen Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit Tilgungshilfen in 
Höhe von bis zu 75 vom Hundert ihrer bis zum 31. Dezember 2009 
aufgenommenen Liquiditätskredite zu deren Rückzahlung sowie 
auf diesen Teil der Liquiditätskredite bezogene Zinshilfen erhalten, 
wenn 

1. sie in ihrer Einwohnergrößenvergleichsgruppe über eine unter-
durchschnittliche Steuereinnahmekraft verfügen, 

2. ihre Schulden aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten weit 
überdurchschnittlich sind, 

3. sie trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen keinen 
Haushaltsausgleich erreichen und 

4. sie 

a) durch Beschluss ihrer zuständigen Organe den Wunsch 
nach einer Gebietsänderung durch Gesetz geäußert haben, 
die geeignet ist, zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer 
Leistungsfähigkeit beizutragen, oder 

b) mit einer entsprechenden Zins- und Tilgungshilfe ohne Ge-
bietsänderung den Haushaltsausgleich wiederherstellen 
können. 

Eine entsprechende Zins- und Tilgungsbeihilfe können auch Kom-
munen im Sinne des Satzes 1 erhalten, die sich an einer Gebiets-
änderung mit einer nach Satz 1 anspruchsberechtigten Kommune 
beteiligen. Gefährden Liquiditätskredite, die nach dem 31. Dezem-
ber 2009 wegen eines unabweisbaren Bedarfs aufgenommen wor-
den sind, die in Satz 1 genannten Ziele, so kann das für Inneres 
zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium den Stichtag nach Satz 1 auf einen spä-
teren Zeitpunkt, der nicht nach dem 31. Oktober 2010 liegen darf, 
festsetzen. 

(2) Die Zins- und Tilgungshilfe ist von den kommunalen Körper-
schaften bis zum 31. März 2013 zu beantragen. In den Fällen des 

 
1
 Verordnung zur Festsetzung des Vomhundertsatzes des auf die Einwohnerzahl der 

kreisangehörigen Gemeinden und der Samtgemeinden entfallenden Zuweisungsbetra-
ges für die Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis (GemZuweisVO) 

Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a müssen die dort genannten Or-
ganbeschlüsse bis zu diesem Zeitpunkt dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium angezeigt worden sein. Nach einer wirksamen 
Gebietsänderung geht der Anspruch auf Zins- und Tilgungshilfen 
auf die aus der Gebietsänderung hervorgegangene kommunale 
Körperschaft über. 

(3) Über die Mittelvergabe entscheidet das für Inneres zuständige 
Ministerium im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbän-
den. Die Entscheidung nach Satz 1 bedarf der Umsetzung durch 
einen von dem für Inneres zuständigen Ministerium mit der jewei-
ligen kommunalen Körperschaft abzuschließenden Vertrag, in 
dem die vom Land zu gewährenden Leistungen und die von der 
kommunalen Körperschaft als Gegenleistung durchzuführenden 
Maßnahmen geregelt werden. 

§ 14 b Zins- und Tilgungshilfen zur Stabilisierung von Kom-
munen 

Das für Inneres zuständige Ministerium kann besonders finanz-
schwachen und mit Liquiditätskrediten stark belasteten Gemein-
den, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, 
Samtgemeinden und Landkreisen Zins- und Tilgungshilfen zur 
Stabilisierung aus den Mitteln nach § 14 c entsprechend den zu § 
13 Abs. 1 angewandten Grundsätzen bewilligen. 

§ 14 c Sondervermögen „Entschuldungsfonds“, Entschul-
dungsumlage 

(1) Das Land stellt nach Maßgabe des jeweiligen Landeshaushalts 
für Zins- und Tilgungshilfen nach den §§ 14 a und 14 b jährlich 
höchstens 70 Millionen Euro bereit. Das Land erhebt von den 
Landkreisen, den Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden sind, und den Samtgemeinden nach Maßgabe 
des § 14 d jährlich eine Umlage. Die Höhe der Umlage entspricht 
jeweils insgesamt der Hälfte der Zins- und Tilgungshilfen nach 
Satz 1. 

(2) Das Sondervermögen ‚Entschuldungsfonds‘ wird mit Ablauf 
des 31. Dezember 2016 aufgelöst. 

§ 14 d Erhebung 

(1) Die Umlage ist von den kreisangehörigen Gemeinden, die nicht 
Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, Samtgemeinden 
und kreisfreien Städten (Gemeindeebene) und von den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten (Kreisebene) zu erbringen. Der auf die 
Gemeindeebene entfallende Teil entspricht dabei dem Anteil für 
Zuweisungen für Gemeindeaufgaben nach § 3 Satz 1 Nr. 1, der 
auf die Kreisebene entfallende Teil dem Anteil für Zuweisungen für 
Kreisaufgaben nach § 3 Satz 1 Nr. 2. 

(2) Für den auf die Gemeindeebene entfallenden Teil der Umlage 
bestimmt sich der Umlagebeitrag der einzelnen kreisangehörigen 
Gemeinde, Samtgemeinde oder kreisfreien Stadt aus dem Ver-
hältnis, das sich aus ihrer Steuerkraftmesszahl zuzüglich 90 vom 
Hundert ihrer Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben ab-
züglich 90 vom Hundert ihrer gezahlten Finanzausgleichsumlage 
zum entsprechenden landesweiten Ergebnis dieser Werte ergibt. 
Für Samtgemeinden gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

(3) Für den auf die Kreisebene entfallenden Teil der Umlage be-
stimmt sich der Umlagebeitrag des einzelnen Landkreises oder 
der einzelnen kreisfreien Stadt aus dem Verhältnis, das sich aus 
ihrer Umlagekraftmesszahl zuzüglich 90 vom Hundert ihrer 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben zum entsprechenden 
landesweiten Ergebnis dieser Werte ergibt. 

(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 zu errechnenden Verhältnis-
zahlen sind kaufmännisch auf acht Stellen nach dem Komma zu 
runden. 

vom 17.7.2007 (Nds. GVBl. S. 342), zuletzt geändert am 13.12.2024 (Nds. GVBl. 
Nr. 118, mit Wirkung zum 1.1.2025) 

Aufgrund des § 12 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich 
in der Fassung vom 26. Mai 1999 (Nds. GVBl. S. 116, 320), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 312), wird verordnet: 

§ 1 

Von den Zuweisungen für einen Landkreis erhalten 

1. die großen selbständigen Städte 75,49 vom Hundert,  

2. die selbständigen Gemeinden 51,82 vom Hundert,  

3. die übrigen Gemeinden und die Samtgemeinden 35,55 vom Hundert  

des auf ihre Einwohnerzahl entfallenden Betrages. 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Festsetzung des Vomhundertsatzes des auf die 
Einwohnerzahl der kreisangehörigen Gemeinden und der Samtgemeinden entfallenden 
Zuweisungsbetrages für die Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis 
vom 20. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 471) außer Kraft. 
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§ 14 e Auflösung des Sondervermögens 

- gestrichen - 

§ 14 f 

- gestrichen - 

Dritter Abschnitt 
Krisenbedingte Unterstützungsmaßnahmen 

- gestrichen - 

Vierter Abschnitt 
Sonstige Ausgleichsleistungen 

- gestrichen - 

Dritter Teil 
Kreisumlage 

§ 15 Berechnung und Festsetzung 

(1) Soweit die anderen Erträge eines Landkreises seinen Bedarf 
nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemein-
den, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten zu erheben. 

(2) Umlagegrundlagen sind 

1. für kreisangehörige Gemeinden und gemeindefreie Gebiete die 
Steuerkraftzahlen nach Maßgabe des § 11 sowie für kreisan-
gehörige Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samt-
gemeinde sind, 90 vom Hundert der auf sie entfallenden 
Schlüsselzuweisungen, 

2. für Samtgemeinden 90 vom Hundert der auf sie nach § 6 Abs. 
1 entfallenden Schlüsselzuweisungen. 

(3) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung in Hundertsätzen der 
einzelnen Umlagegrundlagen (Umlagesätzen) festgesetzt. Wer-
den die Umlagesätze verschieden festgesetzt, so soll der höchste 
Umlagesatz den niedrigsten nur in Ausnahmefällen um mehr als 
die Hälfte übersteigen. Die kreisangehörigen Gemeinden und 
Samtgemeinden sind rechtzeitig vor der Festsetzung der Umlage 
zu hören. Die Umlagesätze können mit Rückwirkung auf den Be-
ginn des Haushaltsjahres einmal geändert werden; die Satzungs-
änderung muss bis zum 15. Mai beschlossen werden. Eine Sen-
kung der Umlagesätze kann auch nach diesem Zeitpunkt be-
schlossen werden. 

(4) Der Landkreis kann die finanziellen Folgen von Vereinbarun-
gen zwischen dem Landkreis und einer oder mehreren Gemein-
den, durch die von der allgemeinen Verteilung der Aufgaben zwi-
schen dem Landkreis und den Gemeinden abgewichen wird, bei 
der Kreisumlage berücksichtigen. 

(5) Für die gemeindefreien Gebiete können besondere Umlages-
ätze festgesetzt werden, soweit ihre Belastung durch die Kreisum-
lage und die sonstigen öffentlichen Lasten der durchschnittlichen 
Anspannung der Realsteuern in den Gemeinden des Landkreises 
nicht entspricht. 

(6) Die Umlagesätze bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. 

Vierter Teil 
Finanzausgleichsumlage 

§ 16 Finanzausgleichsumlage 

Übersteigt die für die Schlüsselzuweisungen gemäß § 11 in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 ermittelte Steuerkraftmesszahl einer Ge-
meinde oder Samtgemeinde ihre Bedarfsmesszahl, so erhebt das 
Land von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe 
von 20 vom Hundert des übersteigenden Betrages. Eine Erhebung 
der Finanzausgleichsumlage bei Gemeinden oder Samtgemein-
den mit einer im Vergleich aller Gemeinden und Samtgemeinden 
dem unteren 0,05-Quantil zuzurechnenden Steuerkraftmesszahl 
erfolgt nicht. 

Fünfter Teil 
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren 

§ 17 Einwohnerzahl 

Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes ist die Einwohnerzahl, 
die die Landesstatistikbehörde nach § 177 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum Stichtag 
des Vorjahres ermittelt hat, zuzüglich der Erhöhung nach § 177 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 NKomVG. Liegen die Ergebnisse 
einer Volkszählung zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 
noch nicht vor, so ist die letzte Fortschreibung der vorangegange-
nen Zählung maßgebend. 

§ 18 Gebietsänderungen 

(1) Betreffen Gebietsänderungen in dem dem Ausgleichsjahr vor-
hergehenden Jahr Teile von Gemeinden oder gemeindefreien Ge-
bieten, so sind sie spätestens im nächsten Ausgleichsjahr zu be-
rücksichtigen. Im Übrigen werden Gebietsänderungen berücksich-
tigt, wenn sie bis zum Beginn des Ausgleichsjahres in Kraft getre-
ten sind. Die Vorschrift ist für Samtgemeinden entsprechend an-
zuwenden. 

(2) Für Gemeinden und Samtgemeinden, die auf der Grundlage 
eines Neugliederungsgesetzes nach dessen In-Kraft-Treten gebil-
det werden, gilt als Tag des Wirksamwerdens der Tag des In-Kraft-
Tretens des Neugliederungsgesetzes. 

§ 19 Verjährung 

(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus diesem Gesetz beträgt 
drei Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem die 
Leistung zu bewirken war. 

(2) Die Vorschriften der Abgabenordnung über die Unterbrechung 
und die Wirkung der Verjährung (Erlöschen des Anspruchs) gelten 
entsprechend. 

§ 20 Festsetzung der Leistungen 

(1) Leistungen nach diesem Gesetz werden durch Bescheid fest-
gesetzt. Zuständig ist die Landesstatistikbehörde, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. Die auf eine Gebietskörperschaft entfallen-
den Jahresbeträge sind jeweils auf volle Euro so abzurunden, 
dass sich daraus acht gleiche Beträge ergeben. Jahresbeträge 
von weniger als 7 500 Euro sind nicht zu zahlen. 

(2) 1Einwendungen gegen Verwaltungsakte nach diesem Gesetz 
sind im Verwaltungsrechtsweg geltend zu machen; die vorherige 
Überprüfung im Vorverfahren (§ 68 der Verwaltungsgerichtsord-
nung) ist abweichend von § 80 des Niedersächsischen Justizge-
setzes nicht entbehrlich. Unrichtigkeiten sind bis zum Ablauf des 
auf die endgültige Feststellung der Unrichtigkeit folgenden Haus-
haltsjahres angemessen auszugleichen. Absatz 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend. Nachzahlungen werden vorab aus den Teilmassen der 
Gruppe von Gebietskörperschaften geleistet, in denen sich die Un-
richtigkeit ausgewirkt hat; Erstattungen werden entsprechend zu-
gerechnet. Nachzahlungen und Erstattungen werden nicht ver-
zinst. 

(3) 1Die zur Berechnung der Zuweisungen nach diesem Gesetz 
benötigten Daten, die nicht oder nicht rechtzeitig aus amtlichen 
Statistiken entnommen werden können, sind von den kommunalen 
Gebietskörperschaften zu melden. 2Darunter fallen 

1. die Anzahl der Wohnungen, die von nicht kasernierten Ange-
hörigen der Stationierungsstreitkräfte zu dem nach § 17 maß-
geblichen Zeitpunkt bewohnt waren, 

2. jeweils das in dem nach § 9 Abs. 1 bestimmten Zeitraum in den 
Kassenbüchern vereinnahmte Istaufkommen aus der Grund-
steuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Anteilen der 
Spielbankabgabe, kaufmännisch auf volle Euro-Beträge gerun-
det, und 

3. jeweils die in dem nach § 9 Abs. 1 bestimmten Zeitraum zuletzt 
geltenden Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und 
Gewerbesteuer. 

3Die Daten nach Satz 2 sollen elektronisch erhoben und der ver-
arbeitenden Stelle unter Verwendung bestehender Infrastruktur 
elektronisch übermittelt werden. 4Alles Weitere sowie den Zeit-
punkt der Meldung bestimmt die nach Absatz 1 zuständige Be-
hörde. 

§ 21 Zahlungsverkehr 

(1) Leistungen nach diesem Gesetz sind in acht Teilbeträgen je-
weils am 20. Januar, 20. März, 20. April, 20. Juni, 20. Juli, 20. Sep-
tember, 20. Oktober und 20. Dezember zu zahlen. Dies gilt nicht 
für Bedarfszuweisungen. 

(2) Die Landkreise können bestimmen, dass die Leistungen der 
Gemeinden oder Samtgemeinden nach § 15 entweder mit einem 
Zwölftel des Jahresbetrages am 20. jeden Monats oder mit einem 
Viertel des Jahresbetrages am 20. Februar, 20. Mai, 20. August 
und 20. November fällig werden. 

(3) Werden die Leistungen nach § 15 nicht rechtzeitig entrichtet, 
so kann der Landkreis einen Säumniszuschlag fordern, sofern er 
nicht mit einer gesetzlichen Zahlungsverpflichtung gegenüber der 
Gemeinde im Rückstand ist. Die Vorschriften für die Erhebung von 
Säumniszuschlägen bei rückständigen Gemeindesteuern gelten 
entsprechend. 
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(4) Bis zur Festsetzung der Leistungen nach diesem Gesetz für 
das laufende Haushaltsjahr sind Abschlagszahlungen in Höhe der 
im vergangenen Haushaltsjahr zuletzt gezahlten Teilbeträge zu 
leisten. Dies gilt nicht für Bedarfszuweisungen. 

(5) Forderungen aus diesem Gesetz können auch mit anderen öf-
fentlich-rechtlichen Forderungen aufgerechnet werden. Die Land-
kreise können öffentlich-rechtliche Forderungen gegen ihre Ge-
meinden oder Samtgemeinden auch mit Forderungen verrechnen, 
die die Gemeinden oder Samtgemeinden aus diesem Gesetz ge-
gen das Land haben. Das Land verrechnet die sich aus der Um-
lage nach § 14 c Abs. 1 Satz 2 ergebenden Forderungen sowie 
die sich aus der Festsetzung der Finanzausgleichsumlage (§ 16) 
ergebenden Zahlungen mit den Finanzzuweisungen nach diesem 
Gesetz. 

§ 22 Zweckgebundene Zuweisungen außerhalb dieses Ge-
setzes 

Bei der Gewährung zweckgebundener Zuweisungen außerhalb 
dieses Gesetzes ist sicherzustellen, dass auch die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Gebietskörperschaften berücksichtigt wird. 

§ 23 Finanzstatistik 

Das für Inneres zuständige Ministerium und das für Finanzen zu-
ständige Ministerium können durch Verordnung Bestimmungen 
über Einholung und Erteilung von Auskünften über die Finanzwirt-
schaft und die Einsicht in die Haushaltspläne und die Jahresrech-
nungen der Gemeinden und Landkreise sowie der sonstigen Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, so-
weit sie der Aufsicht des Landes unterstehen, treffen. 

Sechster Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 24 Übergangsvorschriften 

(1) Abweichend von § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 werden als Mess-
beträge der Grundsteuern A und B in den Jahren 2026 und 2027 
die für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2025 errechneten 
Messbeträge herangezogen. 

(2) Abweichend von § 11 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 werden als Steu-
erkraftzahlen bei den Grundsteuern A und B in den Jahren 2026 
und 2027 die für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2025 be-
rücksichtigten Steuerkraftzahlen bei den Grundsteuern A und B 
berücksichtigt. 

(3) Abweichend von § 2 Satz 1 Nr. 1 werden in den Jahren 2027 
bis 2029 jeweils 50 000 000 Euro zusätzlich für Bedarfszuweisun-
gen bereitgestellt. 

§ 25 Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zum Bun-
desgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäu-
ser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze 

... 
§ 26 Änderung des Gesetzes über die Bildung des Zweckver-
bandes „Großraum Braunschweig“ 

... 
§ 27 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 10 Abs. 
3, § 12 Abs. 1 Nr. 4, §§ 15 und 18 Abs. 3 Satz 3 am 1. Januar 1996 
in Kraft. 

(2) Das Gesetz über den Finanzausgleich in der Fassung vom 24. 
Februar 1993 (Nds. GVBl. S. 51), geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 1994 (Nds. GVBl. S. 520), tritt mit Wir-
kung vom 1. Januar 1995 außer Kraft. 
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